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erkannt. Die psychiatrische Interpretation
und Klassifikation war entweder aufgrund
fehlender Vergleichswerte nicht möglich
oder für die exekutive Arbeit ungenügend.
Sowohl für die praktische Umsetzung einer
fallbezogenen Verbrechensanalyse als
auch im Sinne der Methodik ist festzuhal-
ten, dass erst bemerkte Wahrnehmungs-
inhalte möglicherweise auch interpretiert
werden können (observe vs recognise;
Westveer 1995). Die Suche nach dem Tä-
terverhalten, also den Einzelentscheidun-
gen einer unbekannten Person, sofern am
Tatort/den Tatorten feststellbar, ist daher
als Basis jeder Verbrechensanalyse anzu-
sehen.

Subjektive Einschätzungen, ob bestimm-
tes Verhalten "außergewöhnlich" oder
"normal" ist, sollten dabei keine Rolle spie-
len, weil die Ausgangsinformation wertfrei
erkannt und noch nicht interpretiert werden
soll: Was hat der Täter getan? Welche Ein-
zelentscheidungen hat er getroffen? Na-
turgemäß ergibt sich daher die Forderung
nach objektiven und standardisierten Aus-
gangsinformationen. Die fallbezogene Ver-
brechensanalyse stellt den Überbegriff für
all jene Tätigkeiten der Kriminalpsycholo-
gie dar, in der anhand strukturierter Infor-
mationen ausschließlich Täterverhalten
identifiziert und interpretiert wird, ein-
schließlich der sich daraus ergebenden
Möglichkeiten der Anwendung dieser Er-
kenntnisse. Es lässt sich daher der metho-
dische Ablauf in drei Phasen unterteilen:
• Informationsgewinnung durch strukturier-
te Fragebögen,
• Tatortanalyse: Identifizierung und Inter-
pretation von Verhalten,
• Anwendung der dabei gewonnenen
Erkenntnisse.

Abgesehen von der strukturierten Infor-
mationsbeschaffung lässt sich der Bereich
der Verbrechensanalyse selbst in zwei
Hauptbereiche unterteilen. Den methodi-
schen Teil der Tatortanalyse, wobei die
Einzelentscheidungsmodelle im Weiteren
noch genauer besprochen werden sollen,

Einführ ung in die kriminal-
psychologische Tator tanalyse (Teil  2)

Standen im ersten Teil noch die histo-
rische Entwicklung von tatortanalyti-
schen Erkenntnissen, dh vom Beginn
der angloamerikanischen Forschung
bis Ende 2000 im Vordergrund, so be-
schäftigt sich der zweite Teil mit dem
strukturierten methodischen Ablauf ei-
ner fallbezogenen Verbrechensanalyse.
Insbesondere wird in diesem Teil Wert
auf die objektive Informationsgewin-
nung gelegt, da sie nicht nur die Basis
für die weitere Tatortanalyse, sondern
auch methodisch gefordert, die Basis
für die interdisziplinäre Abgrenzung zur
forensischen Psychiatrie darstellt. Dass
der Durchführung einer Tatortanalyse
und der darauf aufbauenden Anwen-
dung der gewonnenen Erkenntnisse
eine entsprechende Informationsaus-
gangslage vorangehen muss, erscheint
logisch. Dass diese jedoch standardi-
siert und von subjektiven Einflüssen
freigehalten als Kernbestandteil einer
fallbezogenen Verbrechensanalyse an-
gesehen werden muss, sollte mit Nach-
druck erwähnt werden.

Begriffsbestimmungen. Die Psychologie
und auch die Psychiatrie versuchen in Teil-
bereichen ihrer Tätigkeit das komplexe
Zusammenspiel zwischen menschlichem
Verhalten und den darunter liegenden Be-
dürfnissen darzustellen. Die Entwicklung
der fallspezifischen Verbrechensanalyse
im angloamerikanischen Raum hat ge-
zeigt, dass das aufgefundene Verhalten
bei speziellen Formen von Tötungsdelikten
zu diesem Zeitpunkt aus kriminalpolizeilich
praktischen Überlegungen nicht ausrei-
chend bzw. befriedigend beantwortet wer-
den konnte. Es zeigte sich am Beginn
der amerikanischen Forschungstätigkeit
(Ressler 1992), dass die Beobachtung
eines bestimmten Verhaltens alleine nicht
ausgereicht hatte, um die Basis für eine
mögliche Interpretation zu schaffen. Oft
wurden Verhaltensweisen beobachtet,
jedoch als solche in ihrer Bedeutung nicht
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perliche Grundbedingungen sind weitge-
hend stabil oder lange Zeit überdauernd.
Der Charakter bezeichnet die Gesamtheit
der im Laufe des Lebens weitgehend kon-
stanten Einstellungen, Handlungsweisen
und individuellen Besonderheiten sowie
vor allem die Werthaltung eines Men-
schen. Als Temperament wird die Art des
Antriebs und der Aktivität, die sich in Form
von Gefühlen, Willensbildung und Trieb-
leben zeigt, definiert. Während früher die
Persönlichkeit als etwas genetisch Fixier-
tes, Statisches und kaum Veränderbares
gegolten hatte, wies Freud unter dynami-
schen Gesichtspunkten auf ihre Prägung
durch soziale Bedingungen und Milieuein-
flüsse in der frühen Kindheit hin. Mit Per-
sönlichkeitsstörungen sind nun Persönlich-
keitsmerkmale in extremer Ausprägung,
die im alltäglichen Leben zu Problemen
und Beeinträchtigungen führen, gemeint.
Es handelt sich um überdauernde, stabile
und situationsübergreifende Eigenschaf-
ten, unter denen der Betroffene selbst oder
die ihn umgebende Gesellschaft leidet.
Alle Merkmale der Persönlichkeitsstörun-
gen sind menschliche Züge, die nur nach
Intensität besonders hervortreten. Die De-
finition der Persönlichkeitsstörung geht in
erster Linie aus den sozialen Auswirkun-
gen, dem beeinträchtigten Selbstwertge-
fühl und dem persönlichen Leidensdruck
hervor. 

Es bestehen fließende Übergänge von
bestimmten, noch im Normbereich an-
gesiedelten Charaktereigenschaften, die
man auch als akzentuierte Persönlichkeits-
züge bezeichnet, und den Persönlichkeits-
störungen im eigentlichen Sinne. Die Ab-
grenzung erfolgt nach Schweregrad und
Umfang der Störung. Während bei den ak-
zentuierten Persönlichkeitszügen Abwei-
chungen mit geringer oder fehlender Be-
einträchtigung der sozialen Funktionsfä-
higkeit auftreten, führen Persönlichkeits-
störungen zu ernst zu nehmenden subjek-
tiven Leiden und sozialen Schwierigkeiten.
Personen mit Persönlichkeitsstörungen

4

AUSGABE 2/2006

. S I A K - J O U R N A L

sowie die mögliche Verwertbarkeit der aus
der Tatortanalyse gewonnenen Erkennt-
nisse (Erkennen von Seriendelikten, Er-
stellen eines Täterprofiles, Schwachstel-
lenanalyse zum Zwecke eines Kommuni-
kationsaufbaues, externe Täterkommuni-
kation, Begutachtung der Wiederholungs-
gefahr, externe kommunikative Spaltstra-
tegie).

Die der Tatortanalyse zugrunde liegende
psychologisch-psychiatrische Komponente
liegt im Vergleich von Verhaltensclustern
und der zu erwartenden Messbarkeit der
Häufigkeit. Aus einem einzelnen ähnlichen
oder identen Verhalten können keine wie
immer gearteten Schlussfolgerungen auf
ein bestimmtes Persönlichkeitsmerkmal
oder gar auf die Persönlichkeit gezogen
werden. Es müssen immer ausreichend
ähnlich gelagerte Verhaltensweisen zur
Verfügung stehen, um aufgrund eines neu
festgestellten Verhaltens Schlussfolgerun-
gen ziehen zu können. Die Annahme ist
jedoch zulässig, dass die Verhaltensweise
bei der Begehung ähnlich gelagerter De-
likte nahezu gleich und kulturell unabhän-
gig ist. Die Summe der einzelnen Verhal-
tensweisen, vor allem aber die Art und
Weise der Durchführung des Verbrechens,
muss in ihrer Gesamtheit dem gleichen
Motiv entsprechen, sodass nur Verhal-
tensweisen miteinander verglichen wer-
den, die den gleichen persönlichen, aber
von zwei unterschiedlichen Menschen
stammenden Bedürfnissen entspringen.
Dazu erscheint es notwendig, die Begriffe
Persönlichkeit und die extreme Ausprä-
gung von Persönlichkeitsmerkmalen, näm-
lich die Persönlichkeitsstörungen, näher zu
beschreiben.

Persönlichkeit wird die Gesamtheit der
psychischen Eigenschaften und Verhal-
tensweisen, die den einzelnen Menschen
eine eigene charakteristische und unver-
wechselbare Individualität verleihen, ge-
nannt. Die die Persönlichkeit ausmachen-
den individuellen Eigenschaften wie Cha-
rakter, Temperament, Intelligenz und kör-
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gen, welche bei der Durchführung eines
einzelnen Deliktes möglich sind. Metho-
disch kann die Tatortanalyse selbst prinzi-
piell in einem dreistufigen Ablaufverfahren
beschrieben werden. Die erste Stufe ist da-
bei die Erfassung von entsprechenden In-
formationsinhalten nach einem bestimm-
ten standardisierten Fragebogen. Als zwei-
te Stufe können all jene Entscheidungsmo-
delle bezeichnet werden, welche anhand
der zur Verfügung stehenden Daten durch-
laufen werden, um schließlich in einer drit-
ten Stufe in einer abschließenden analyti-
schen Betrachtungsweise zu enden. Zur
Darstellung der weiteren Methodik seien
daher zunächst die einzelnen Entschei-
dungsmodelle der zweiten Stufe sowie die
Möglichkeiten einer abschließenden analy-
tischen Betrachtungsweise dargestellt. Im
nächsten Schritt wird anhand eines Fall-
beispieles der methodische Prozess der
eigentlichen Tatortanalyse durchlaufen.

Für Tötungs- bzw Sexualverbrechen mit
nicht tödlichem Ausgang (statistisch fallen
über 90% aller vom Kriminalpsychologi-
schen Dienst bearbeiteten Delikte in diese
beiden Kategorien) steht ein strukturierter
Fragebogen zur Verfügung. Darin ange-
führt sind all jene Informationsquellen und
-inhalte, welche für eine weitere Bearbei-
tung aus kriminalpsychologischer Sicht be-
nötigt werden. Sowohl bei der Erstellung
des Fragebogens, als auch in den ergän-
zenden Erläuterungen wurde einerseits auf
maximale Objektivität der Informationsge-
winnung, andererseits auf Informations-
quellen geachtet. Auf Zeugenwahrneh-
mungen und nicht verifizierbare Informatio-
nen wird verzichtet, da die Tatortanalyse
Schlussfolgerungen lediglich aus objekti-
ven Tatbestandsmerkmalen zulässt und
darüber hinausreichend keine Aussagen
treffen kann.

Die standardisierte Informationsgewin-
nung. Der Fragebogen selbst gliedert sich
in fünf Hauptabschnitte, mit einem Deck-
blatt, auf dem der Name des/der Opfer(s),

weichen in Wahrnehmen, Denken, Fühlen
und in Beziehung zu anderen vom Be-
völkerungsdurchschnitt deutlich ab, ohne
dass eine psychische Krankheit vorliegt.
Persönlichkeitsstörungen wurden früher
unter dem Begriff der Psychopathie subsu-
miert. Da dieser ursprünglich wertneutrale
Ausdruck zunehmend diskriminierende
Bedeutung erlangt hat, wird er heute nicht
mehr verwendet. Bei der Durchführung
einer Tatortanalyse werden daher nur
Merkmalscluster sexueller Tötungsdelikte
mit Merkmalsclustern anderer sexueller
Tötungsdelikte verglichen oder interpretier-
te Einzelentscheidungen eines Bombenan-
schlages mit Einzelentscheidungen ande-
rer Bombenanschläge, da sich nur daraus
eventuelle Rückschlüsse auf zeitlich be-
ständige und weitgehend stabile individu-
elle Eigenschaften einer Person ziehen
lassen.

Betrachtet man die Methodik der krimi-
nalpsychologischen Einzelfallanalyse nun
unter dem Aspekt der klaren Trennung ei-
ner abgeschlossenen Tatortanalyse und
der darauf aufgebauten zusätzlichen Mög-
lichkeiten aus kriminalpolizeilich pragmati-
schen Überlegungen, zusätzliche Hilfsmit-
tel zur Verfügung zu stellen, erscheint die
allgemeine Präferenz für die Erstellung
von Täterprofilen und die offensichtlich
mondäne Berufsbezeichnung "Profiler" zu-
nächst als verständlich, gleichzeitig ist sie
jedoch irreführend. So ist das Erstellen ei-
nes Täterprofils in den seltensten Fällen
und grundsätzlich nur dann möglich, wenn
ausreichend Verhalten identifiziert und
klassifiziert werden konnte, wobei, wie be-
reits eingangs erwähnt, gerade aus wis-
senschaftlicher Sicht mögliche Schlussfol-
gerungen derzeit nicht immer abgesichert
sind. Dies mag möglicherweise an der zur
Zeit fehlenden Datenmenge liegen (Ver-
gleichsdaten innerhalb einzelner Motiv-
klassifikationen einschließlich der mögli-
chen Untergruppierungen), zum anderen
an der hohen Zahl der möglichen Ausprä-
gungsgrade einzelner Täterentscheidun-
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Alter und die zum Zeitpunkt des Verbre-
chens durchgeführte Beschäftigung einge-
tragen werden. Genaue Zeitangaben über
den möglichen Tatzeitpunkt aufgrund ge-
richtsmedizinischer Berichte, der Entdek-
kung des Verbrechens sowie Angaben
über den Sachbearbeiter und der Erreich-
barkeit dienen lediglich der weiteren not-
wendigen Kommunikation zwischen der
anfordernden Dienststelle und dem Ver-
brechensanalytiker.

Im ersten Abschnitt wird die Behörde er-
sucht, eine kurze zusammenfassende Dar-
stellung der Ereignisse zu geben, die ers-
ten Polizei- und Gendarmerieberichte bei-
zuheften und jene Untersuchungen, die im
Zuge der Tatortbearbeitung durchgeführt
wurden, namhaft zu machen. Da für eine
Tatortanalyse die geografischen Gegeben-
heiten des Tatortes/der Tatorte als empiri-
sche Daten eine hohe Bedeutung haben,
wird – (neben dem Kartenmaterial im Ab-
schnitt drei) – um eine Kurzbeschreibung
der weiteren Tatortumgebung ersucht, so-
wie eine Darstellung der verwertbaren

Spuren, die am Tatort festgestellt werden
konnten.

Der zweite Abschnitt betrifft all jene ex-
ternen Gutachten sowie alle wissenschaft-
lichen Berichte, die im Zusammenhang mit
dem Verbrechen durchgeführt und abge-
fasst wurden. So werden die vorhandenen
Obduktionsberichte, toxikologischen Be-
richte, Laborberichte beigezogener Insti-
tutionen sowie die Ergebnisse der Aus-
wertung der am Tatort gesammelten krimi-
nalpolizeilichen Spuren nicht in Form einer
Zusammenfassung, sondern im Original
erbeten.

Die Eingabeinformationen des dritten
Abschnittes umfassen im Wesentlichen all
jene Fakten, die darauf abzielen, Zusam-
menhänge zwischen dem Opfer und des-
sen Lebensgewohnheiten visuell darzu-
stellen. Dies dient vor allem dazu, im ers-
ten methodischen Arbeitsschritt der Tatort-
analyse sowohl einen Gesamteindruck, als
auch in detaillierten Teilbereichen Ursäch-
lichkeiten über den Bewegungsablauf des
Opfers in alltäglichen Situationen zu erken-
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Neben den empirischen Daten wie

Geschlecht, Geburtsdatum, Größe,

Gewicht, Körperbau, Haarlänge, 

Seh- und Hörvermögen sind auch all

jene Informationen von Bedeutung,

die in weiterer Folge bei der Methodik

der Tatortanalyse einen Rückschluss

auf eine mögliche Täter-Opfer-

Beziehung bzw eine Risikobeurtei-

lung sowohl des Täters als auch des

Opfers zulassen.

Naturgemäß variieren die

Eingabeinformationen nach

Deliktskategorie.

Für das allgemeine Verständnis, die
Bedeutung, die Möglichkeiten, insbe-
sondere jedoch für das Erkennen der
Grenzen einer fallbezogenen Verbre-
chensanalyse, war im ersten Teil die
historische Entwicklung dargestellt
worden. Um den fortwährenden Versu-
chen, eine fallbezogene Verbrechens-
analyse in ein zu enges methodisches
Konzept sämtlicher antizipatorischer
"Wahrscheinlichkeitsrechnungen" zu
pressen, entgegenzutreten, erscheint
es wichtig, die Basisinformationen, die
als absolut notwendig für eine fallbezo-
gene Verbrechensanalyse angesehen
werden müssen, zu definieren und zu
klassifizieren. Welche Informationen
anhand welches Informationsgewin-
nungsprozesses zur Verfügung stehen
sollten/müssten, wird teilweise durch
strukturierte und auch standardisierte
Fragebögen vorgegeben. Es ist klar,
dass nicht in allen Fällen die maximale
Informationsausgangslage vorhanden
ist, unabhängig davon kann in vielen
Fällen durch strukturiertes Vorgehen
ein "fast" Soll-Zustand erreicht werden. 
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nen. Dies trifft vor allem auf Landkarten,
Skizzen des Tatortes/der Tatorte und even-
tuell vorhandene Umgebungsfotos zu.

Der vierte Abschnitt enthält jene Infor-
mationen, die es ermöglichen, den eigent-
lichen Ablauf des Verbrechens anhand je-
ner im Abschnitt zwei übermittelten Infor-
mationen zu verifizieren und im weiteren
Verlauf eine Rekonstruktion durchzufüh-
ren. Dies betrifft vor allem Tatortbilder so-
wie Obduktionsfotos.

Der fünfte Abschnitt beinhaltet jegliche
Informationen über das Opfer selbst, wo-
bei im Speziellen darum ersucht wird, von
wem und in welchem Ausmaß die Infor-
mation stammt, die über das Opfer in Er-
fahrung gebracht werden konnte. Dabei
sind neben den empirischen Daten wie
Geschlecht, Geburtsdatum, Größe, Ge-
wicht, Körperbau, Haarlänge, Seh- und
Hörvermögen auch all jene Informationen
von Bedeutung, die in weiterer Folge bei
der Methodik der Tatortanalyse einen
Rückschluss auf eine mögliche Täter-
Opfer-Beziehung bzw eine Risikobeurtei-
lung sowohl des Täters als auch des
Opfers zulassen.

Naturgemäß variieren die Eingabeinfor-
mationen nach Deliktskategorie. So wird
im Bereich von Sexualverbrechen ein
Großteil der notwendigen Informationen
über verbales, physisches und sexuelles
Täterverhalten Auskunft geben, bei einer
Brandstiftung Informationen über Art, Aus-
maß und Geschichte des Zielobjektes und
im Falle eines Bombenanschlages Form,
Art und Logistik der Bombe selbst sowie
das tatsächliche bzw mögliche Ausmaß
der Zerstörung. Im Falle des Vorliegens
von schriftlichem Täterverhalten in Form
von Bedrohungs-, Erpresser-, Be- oder
Entlastungsschreiben werden entweder
die Originale oder Fotokopien sowohl der
Kuverts, der verwendeten Briefmarken als
auch des eigentlichen Schreibens als ent-
sprechende zusätzliche Information nötig
sein.
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